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Hinweise zur Beantragung der Briefwahlunterlagen für die 

Kommunalwahlen am 8. März 2026 

 

Marktredwitz, 3. Februar 2026. Alle Wahlberechtigten zur Kommunalwahl 

am 8. März 2026 erhalten circa Anfang Februar eine 

Wahlbenachrichtigung per Post.  

 

Für die Wahl durch Briefwahl ist ein Antrag erforderlich, der entweder 

online, per Post bzw. Einwurf oder durch persönliche Beantragung 

eingereicht werden muss. Wichtig zu wissen: In allen drei Fällen können 

aufgrund gesetzlicher Vorgaben Briefwahlunterlagen frühestens ab dem 

16. Februar 2026 verschickt bzw. ausgehändigt werden. 

 

Die Online-Beantragung der Briefwahlunterlagen ist ab dem 02.02.2026 

bis einschließlich 02.03.2026, 18.00 Uhr, im Bürgerserviceportal unter 

https://www.buergerservice-

portal.de/bayern/marktredwitz/bsp_ewo_briefwahl/#/ möglich.  

 

Ausgefüllte und unterschriebene Anträge können bis einschließlich 

02.03.2026 in folgenden städtischen Briefkästen eingeworfen werden: 

- Rathaus Egerstraße (Egerstraße 2) 

- Rathaus Dörflaser Platz (Dörflaser Platz 3+5) 

- Rathaus Böttgerstraße (Böttgerstraße 10) 

- Rathaus Bahnhofstraße (Bahnhofstraße 14) 
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Ein Versand über einen Postdienstleister ist natürlich auch möglich. In 

diesem Fall ist eine Frankierung notwendig. 

 

Die persönliche Beantragung ist ausschließlich im Einwohnermeldeamt 

(Dörflaser Platz 3+5) der Stadt Marktredwitz möglich. Dieses hat zu 

folgenden Öffnungszeiten geöffnet: 

 

Montag: 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Dienstag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr* 

Mittwoch: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Donnerstag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Freitag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

*Am Faschingsdienstag, 17.02. ist nur am Vormittag geöffnet. 

 

Für die Woche vor der Wahl werden rechtzeitig Sonderöffnungszeiten 

veröffentlicht. 


